
                                                                                                            

 

Einladung | Infoveranstaltung | Pauschale Beihilfe   

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

hiermit laden wir Sie zur Infoveranstaltung „Was bringt mir die Pauschale 

Beihilfe?“ ein. 

Mit dem Thüringer Gesetz zur Anpassung von Vorschriften aus dem Bereich des 

Dienstrechts vom 30. Juli 2019 (GVBl. S. 298) hat der Thüringer Landtag beschlossen,  

das Thüringer Beamtengesetz (ThürBG) ab dem 1. Januar 2020 im Bereich der Beihilfe 

zusätzlich, um die Variante der Pauschalen Beihilfegewährung zu ergänzen. Die neue Form 

der Beihilfe soll auf Antrag als Alternative zur bisherigen „individuellen“ Beihilfe, die jeweils 

zu den tatsächlich anfallenden Aufwendungen gewährt wird, als Pauschale gewährt. Die 

Entscheidung zwischen der Beihilfe und der neuen Form der Pauschalen Beihilfe soll dabei 

unwiderruflich sein. Doch für wen eignet sich die neue Form der Beihilfegewährung?  

Wir haben Vertreter der gesetzlichen und der privaten Krankenversicherung eingeladen, die 

Ihre Fragen dazu beantworten. 

 

Wir wollen Ihnen die Möglichkeiten und die Unterscheidungsmerkmale von GKV 

(Gesetzlicher Krankenversicherung) und PKV (Privater Krankenversicherung) aufzeigen. 

Die Veranstaltung ist für Interessierte nach Anmeldung kostenfrei. 

 

Am: 21. Oktober 2019 (Mo.) 

Um: 17:30 Uhr – 18:30 Uhr 

In: Erfurt | Tschaikowskistr. 22 | tlv-Geschäftsstelle 

 

Eine Anmeldung ist hierzu zwingend erforderlich. Diese richten Sie an 

post@dbbth.de (Angabe Name, Vorname und Anwärter oder Beamter, 

Fachgewerkschaft - soweit gewerkschaftlich gebunden). 

Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Plätze begrenzt. 

 

Wir würden uns freuen, wenn Sie die Einladung über Ihre 

Kontaktkanäle auch an andere Interessierte weiterleiten! 


